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Aktz.: 61 26 Ob 67     Backhaushohl / Römersteine (O 67)      I. Vermerk   über die öffentliche Auslegung (Offenlage) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB   Die öffentliche Auslegung des Bauleitplanentwurfes erfolgte in der Zeit vom 03.07.2017 bis  einschließlich 18.08.2017 bei der Stadtverwaltung Mainz im Stadtplanungsamt. Als zusätzli-cher Service für die Bürgerinnen und Bürger war der Bauleitplanentwurf während des glei-chen Zeitraumes in der Ortsverwaltung Mainz-Oberstadt und im Rathausfoyer ebenfalls zur Einsichtnahme ausgelegt. Parallel dazu konnte der Bauleitplanentwurf im Internet eingese-hen werden.   Die öffentliche Bekanntmachung dieser Offenlage erfolgte am 23.06.2017 im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mainz.   Während dieses Offenlagezeitraumes sind die nachstehend zusammengefassten Anregungen und die ebenfalls nachstehend zusammengefassten Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingegangen:   A Von den Bürgerinnen / Bürgern vorgebrachte Anregungen:  - keine    -   B Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange:  I. Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind bzw. keine Stellungnahme erforderlich ist:   
• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Schreiben vom 05.07.2017 
• QSG AG, E-Mail vom 11.07.2017     
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II. Folgende Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben:  1. Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) – Direktion Landesarchäologie, Erd-geschichte  - E-Mail vom 11.07.2017 -  Aus Sicht der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte - bestehen keine Bedenken. Das beziehe sich ausschließlich auf die Belange der Erdgeschichte.  Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Mainz und der Direktion Landesdenkmalpflege Mainz bleiben vorbehalten und seien ggf. noch ein-zuholen.   Sie weisen darauf hin, dass die Internet-Unterlagen mit den getätigten Angaben nicht auffindbar seien. Erst eine Suche über eine Internet-Suchmaschine brachte Erfolg. Zu-künftig sei die angegebene Internet-Seite zu präzisieren.  Stellungnahme Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Direktion Landesarchäologie / Außenstelle Mainz wurde am 18.07.2017 nachträglich beteiligt. Sie gaben allerdings keine Stellungnahme ab. Die Direktion Landesdenkmalpflege Mainz wurde auch beteiligt und gab bereits im Rahmen dieser Offen-lage eine Stellungnahme ab (siehe Kapitel 4).  Der Hinweis, dass die Internet-Unterlagen mit unseren Angaben (www.stadt.mainz.de/ Stadtpla-nungsamt) auf der Homepage der Stadt Mainz nicht auffindbar seien, kann nicht nachvollzogen wer-den. Mit einem 'Klick' auf den gut sichtbaren Reiter "Öffentliche Auslegung" können die Dateien ein-zeln runter geladen werden. Es wird dennoch geprüft, ob die angegebene Internet-Seite zukünftig präzi-siert werden könnte.  Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   2. DB Kommunikationstechnik GmbH - Schreiben vom 02.08.2017 -  Die DB Kommunikationstechnik GmbH betreibe im Auftrag der DB Netz AG und der Vodafone GmbH Betreiberauskünfte zu Kabeltrassen und TK-Anlagen im Nutzungs-umfeld der DB Netz AG.   
• Im Auftrag der DB Netz AG wird die Auskunft erteilt, dass der angefragte Bereich keine Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG enthalte.  
• Im Auftrag der Vodafone GmbH wird die Auskunft erteilt, dass ab dem 1. April 2017 Bestandspläne der Vodafone und der Vodafone Kabel Deutschland Telekom-munikationsanlagen für das gesamte Bundesgebiet gemeinsam über das Webportal "externe Webauskunft" zur Verfügung ständen.   Daher soll das kostenlose Self-Service unter https://partner.kabeldeutschland.de/ webauskunft-neu/Datashop/ genutzt werden. Auf dieser Seite könne man sich in wenigen Schritten anmelden und die Daten zu dem Planungsgebiet aufrufen. Für die elektronische Webauskunft sollen die FAQ's, die alle wichtigen Informationen ent-halten, beachtetet werden. Dieser Link befände sich oben rechts auf der Startseite. 
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Die meisten Fragen, die sich während der Bedienung der elektronischen Webaus-kunft ergeben würden, sind dort erläutert. Falls das Problem dort nicht aufgelistet sei, solle man sich an kabel-planauskunft.de@vodafone.com wenden. Die Vorteile seien eine schnelle Verfügbarkeit der Planauskunft, freie Gebietsauswahl und Anpassung der Abfrage sowie kostenfreier Service.   Bei einer Anfrage über eine längere Strecke wäre es für die Fa. Vodafone GmbH auch ggf. interessant eine Mitverlegung zu machen. In diesem Fall solle man noch In-formationen an folgende E-Mail-Adresse schicken: TLTT.Transport-Planung@vodafone.com.  Stellungnahme Der Hinweis im Auftrag der DB Netz AG wird zur Kenntnis genommen. Die Auskunft im Auftrag der Vodafone GmbH wird auch zur Kenntnis genommen.  Die Vodafone GmbH hat als Träger öf-fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eine Hinweispflicht. Solange sie keine Stellungnahme zum o. a. Bauleitplanverfahren abgeben, gehen wir davon aus, dass die Belange der Vodafone GmbH nicht von der Planung betroffen sind.  Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   3. Telefonica Germany GmbH & Co. OHG  - E-Mail vom 16.08.2017 -  Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG seien nach den einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu be-rücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:  
• Durch das Plangebiet führen vier ihrer Richtfunkverbindungen hindurch. 
• Um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollen entlang der Richtfunkt-rassen (Bereich Plangebiet) geplante Gebäude / Baukonstruktionen folgende Höhen nicht überschreiten:  
o max. Bauhöhe 25,0 m und  
o Schutzstreifen um die Mittellinie des Links 407557371-72 mit +/- 4,00 m (Tras-senbreite).   Der Stellungnahme liegen zur besseren Visualisierung digitale Bilder mit dem Verlauf der Richtfunkverbindungen sowie Eckdaten für die Funkfelder der Telekommunikati-onslinien in Form einer Exel-Tabelle bei. Man könne sich diese Telekommunikationsli-nien als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durch-messer von rund 20-60 m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Die digitalen Skizzen mit Einzeichnung der Trassenverläufe seien zu beachten. Insbesondere bei der Planung und Positionierung von Baukränen bit-ten sie um Abstimmung mit der ausführenden Baufirma. Alle geplanten Konstruktionen und notwendigen Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrassen ragen.  Es wird darum gebeten, die o.g. Richtfunktrassen in die Vorplanung und in die zukünf-tige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan zu berücksichtigen und zu übernehmen. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) seien entspre-
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chende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richt-funkstrecken nicht beeinträchtigt werden.  Stellungnahme Grundsätzlich handelt es sich bei dem gegenständlichen Bebauungsplan um einen bestehenden Sied-lungsbereich, der lediglich zur Bestandssicherung mit städtebaulich vertretbaren Entwicklungsreserven überplant werden soll. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Bauhöhen von max. 12 m festge-setzt. Damit liegen diese Werte überall deutlich unter der richtfunktechnisch kritischen Höhe von 25 m. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Richtfunktrassen der Telefónica durch den "O 67" nicht beeinträchtigt werden. Folglich werden keine Bauhöhenbeschränkungen festgesetzt, da es an der planungsrechtlichen Erfordernis mangelt.  Die o. a. Hinweise der Telefonica Germany wurden bereits im Rahmen des Anhörverfahrens in ähnli-cher Form in der damaligen Stellungnahme vom 2.11.2016 abgegeben. Die Telefonica hatte nun im Rahmen der Planoffenlage die Möglichkeit anhand der konkreten Höhenfestsetzungen ihre Belange noch einmal genau nachzuprüfen. Eine genaue Aussage ob die Schutzbereiche durch die maximale Bauhöhe von 12 m gestört werden, wird seitens der Telefonica mit ihrer Stellungnahme nicht getroffen und bemängelt.   Abwägungsergebnis  Der Anregung kann nicht gefolgt werden.   4. Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Direktion Landesdenkmalpflege   - Schreiben vom 18.08.2017 -  Soweit aus den vorgelegten Unterlagen erkennbar, seien denkmalpflegerisch Belange in-sofern betroffen, als sich die Denkmalzone "Römersteine" in unmittelbarer Nähe vom Planungsgebiet befänden. Denkmalzonen (§ 5 DSchG) genießen Umgebungsschutz lt. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG, der sich u. a. auf angrenzende Bebauung, Sichtachsen und städtebauliche Zusammenhänge beziehen könne.  Für Anregungen verweisen sie auf ihre Stellungnahme vom 14.11.2016. Diese Stellung-nahme beträfe nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie sei gesondert einzuholen.  Stellungnahme Die Anregungen aus der Stellungnahme vom 14.11.2016 wurden bereits abgearbeitet. Am 05.12.2016 fand ein Koordinierungsgespräch mit der städtischen Denkmalpflege, Abt. 60.4, Vertre-tern der GDKE - Landesarchäologie und GDKE - Landesdenkmalpflege im Stadtplanungsamt statt. Die im Anhörungsverfahren vorgebrachten Bedenken, Anmerkungen und Änderungswünsche wurden besprochen und dahin gehend geprüft, in welchem Umfang die Planinhalte des "O 67" geändert werden können. Auf Grundlage dieses Gesprächs und weiteren Untersuchungen (u. a. Erstellung von Gelände-schnitten) wurden die vollzogenen Änderungen des Bebauungsplanentwurfes "O 67" zuerst in einem zweiten Koordinierungsgespräch zwischen Abteilung 60.4 Denkmalpflege und 61.2 Stadtplanung und nachfolgend im Rahmen des Routinegespräches der Abteilung 60.4 mit den Vertretern der GDKE ab-gestimmt. Als Ergebnis dieser Abstimmungen teilt die Abteilung 60.4 am 20.04.2017 mit, dass aus denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken mehr gegen den überarbeiteten Bebauungsplan "O 67" (letzter Bearbeitungsstand: 13.04.2017) bestehen, nachdem die Anmerkungen und Änderungswünsche der Denkmalbehörden berücksichtigt werden konnten.    
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Abwägungsergebnis Den Anregungen kann im o. g. Umfang gefolgt werden.   5. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  - Schreiben vom 11.08.2017-  5.1 Bergbau / Altbergbau  Sie verweisen auf ihre Stellungnahme vom 02.11.2016, Az.: 3240-1270-16/V1, die wei-terhin wie folgt ihre Gültigkeit behält: Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergäbe, dass im Bereich des ausgewiese-nen Bebauungsplanes "Backhaushohl / Römersteine (O 67)" kein Altbergbau dokumen-tiert sei und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolge.     Stellungnahme  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   5.2 Boden und Baugrund  
• Allgemein  Bei Eingriffen in den Baugrund seien die einschlägigen Regelwerke (unter anderem DIN 4020, DIN EN 1997 -1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei Neubau-vorhaben oder größeren An- und Umbauten (insbesondere Laständerungen) seien objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.   Stellungnahme Die Hinweise richten sich an den Bauherren und das Bauantragsverfahren.    Abwägungsergebnis Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
• Mineralische Rohstoffe   Gegen das geplante Vorhaben beständen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-wände.  Stellungnahme Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Abwägungsergebnis Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   
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• Radonprognose  Die Erstellung eines Radongutachtens sei zu begrüßen.  Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Radongutachten wurde bereits erstellt.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH  - E-Mail vom 11.08.2017-  Von Vodafone Kabel Deutschland GmbH werden gegen die geplanten Maßnahmen keine Einwände geltend gemacht. Im Plangebiet befänden sich zwar Telekommunikati-onsanlagen ihres Unternehmens, sie würden dann aber erst bei objektkonkreten Bau-vorhaben im Plangebiet eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über ihren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.   Stellungnahme   Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.   7. Telekom Deutschland  - E-Mail vom 01.09.2017-   Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentü-merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – habe die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-men sie wie folgt Stellung:  7.1 Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom.  Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplans so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb bitten sie darum, ihre Belange wie folgt zu berücksichtigen:  Es wird darum gebeten, folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzu-nehmen:   In allen Straßen bzw. Gehwegen seien geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikati-onslinien der Telekom vorzusehen.    
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Stellungnahme   Laut Telekom befinden sich noch keine Telekommunikationslinien im Planbereich. Zukünftig errichte-te Telekommunikationslinien der Telekom sollen in Trassen im Straßenraum untergebracht werden und benötigen dementsprechend ausreichend breite Leitungszonen für deren Unterbringung.  Da der Gel-tungsbereich des Bebauungsplans "O 67" weder Straßen noch Gehwege miteinschließt, betreffen die o. a. Hinweise nicht das Bebauungsplanverfahren. Die Telekommunikationsträger haben ohnehin das Recht im öffentlichen Verkehrsraum ihre Leitungen verlegen zu dürfen. Da braucht es keine Festsetzungen im Bebauungsplan.   Abwägungsergebnis  Der Anregung kann nicht gefolgt werden.  7.2 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sei das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdischer Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Sie bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.   Einer Überbauung der Telekommunikationslinien der Telekom stimmen sie nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert würde und ein er-hebliches Schadensrisiko bestünde. Dies betrifft die Bepflanzung im Teilbereich und die Telekommunikationslinie.  Stellungnahme   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allerdings handelt es sich im Bebauungsplanverfahren "O 67" um einen bestehenden Siedlungsbereich der bereits durch die Straße 'Backhaushohl' erschlossen ist. Außerdem liegt die Straße 'Backhaushohl' nicht im Geltungsbereich des "O 67". Demnach sind auch keine neuen Baumpflanzungen oder gar eine Überbauung der Telekommunikationslinien im Straßenraum geplant. Auch sieht der Bebauungsplanentwurf "O 67" keine Festsetzung zur Anpflan-zung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im Plangebiet vor. Insofern richten sich die o. a. Hinweise direkt an private Bauherren und somit an das Bauantragsverfahren, nicht an das Be-bauungsplanverfahren.   Abwägungsergebnis  Den Anregungen kann im o. g. Umfang gefolgt werden.  7.3 Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom sei die Verle-gung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets er-forderlich.  Sie bitten darum, dass ihnen zum Zweck der Koordinierung mitgeteilt werde, welche ei-genen oder welche bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen statt-finden werden.  Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger sei es not-wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
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Stellungnahme   Im Bebauungsplangebiet, also im Geltungsbereich des "O 67", sind keine Erschließungsmaßnahmen geplant, da das Plangebiet bereits durch die Straße 'Backhaushohl' erschlossen ist.     Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  7.4 Sie machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichen-den Planungssicherheit möglich sei. Sie bitten daher sicherzustellen, dass 
• für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebietes die unge-hinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrs-wege möglich seien, 
• entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht zu belasten festgesetzt würden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen werde: "Beschränkte persönliche Dienst-barkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Er-richtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikaitonslinien, ver-bunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 
• der Erschließungsträger verpflichtet würde, in Abstimmung mit ihnen im erforderli-chen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf pri-vaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer be-schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos zu sichern. 
• eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-rung der Leitungszonen vorgenommen würde und eine Koordinierung der Tiefbau-maßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 
• die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert würden.  Stellungnahme   Die o. a. Textbausteine richten sich an die Versorgung eines Neubaugebietes mit neuer Telekommuni-kationsinfrastruktur. Im Bebauungsplanverfahren "O 67" handelt sich aber um einen bestehenden Siedlungsbereich der bereits erschlossen ist. In Zukunft wäre es wünschenswert, wenn die Stellungnah-men der Telekom bereits im Rahmen des Anhörverfahrens gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie fristgerecht abgegeben werden und sich ausschließlich auf den Planentwurf und die Begründung beziehen.    Abwägungsergebnis  Eine Abwägung ist nicht erforderlich, da es sich um kein Neubaugebiet, sondern um ein bereits er-schlossenen Siedlungsbereich handelt.      








































